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Strafrecht für 
Unternehmen

Seit 1.1.2006 gibt es ein „Un-
ternehmensstrafrecht“ für Verbän-
de, darunter fallen unter ande-
rem auch Kapitalgesellschaften
wie GmbHs und Personengesell-
schaften wie KGs, OHGs aber
auch KEGs und OEGs. Verbände
können für Straftaten ihrer Ent-
scheidungsträger und Mitarbeiter
verantwortlich werden. 
Der Geschäftsführer muss

rechtswidrig und schuldhaft zu
Gunsten des Verbandes gehan-
delt oder Pflichten des Verbandes
verletzt haben. Weiters muß der
Geschäftsführer zumutbare Maß-
nahmen ergreifen, daß seine Mit-
arbeiter die nach den Umstän-
den gebotene Sorgfalt nicht au-
ßer acht lassen bzw. darf er die
Begehung der Tat weder ermög-
lichen noch wesentlich erleich-
tern. 
Verbandsverantwortlichkeit wä-

re z. B. bei einem Mitarbeiter ge-
geben, der urheberrechtlich ge-
schützte Programmdisketten zwar
ohne das Wissen seines Arbeitge-
bers kopiert, zu den Disketten, die
ungeschützt, für jedermann zu-
gänglich aufbewahrt waren, aber
Zugang hatte. Das Strafausmaß
beträgt zwischen 40 und 180 Ta-
gessätzen (TS), wobei unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Un-
ternehmens die Höhe eines TS
zwischen 50 und 10.000 Euro
beträgt. Die betroffenen Unter-
nehmen sollten daher mit Unter-
stützung von Fachleuten die
Rechtsrisiken erkennen, optimie-
ren und dagegen Vorsorge tref-
fen.
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